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Vorwort

Der Thüringer Gesetzgeber war unter den neuen Bundesländern der 
Schnellste. Er erließ bereits am 29. Oktober 1991 ein eigenes Landesdaten
schutzgesetz, das Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG). Sachsen, Bran
denburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern folgten.

Mit Urteil vom 9. März 2010 stellte der EuGH in der Rechtssache 
C-518/07 fest, die Organisation der Datenschutzaufsicht über den nichtöf
fentlichen Bereich in Deutschland sei mit dem Recht der Europäischen Uni
on nicht vereinbar. Es sei nicht ausreichend sichergestellt, dass die Daten
schutzaufsicht ihre Aufgabe unabhängig wahrnehmen könne. Dies traf 
auch auf Thüringen zu. Hier war das Landesverwaltungsamt mit der Auf
sicht über den nichtöffentlichen Bereich betraut. Diesen europarechtswidri
gen Zustand beendete der Thüringer Gesetzgeber Ende Januar 2012, in
dem er die Aufsicht über den nichtöffentlichen Bereich dem Thüringer 
Landesbeauftragten für den Datenschutz übertrug. Das war ein weiterer 
Meilenstein in der Entwicklung des Datenschutzes.

Der – vorerst – letzte Entwicklungsschritt ist mit dem Thüringer Gesetz zur 
Anpassung des Allgemeinen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 
2016/679 (DS‑GVO) und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
vom 6. Juni 2018 erfolgt. Die DS‑GVO verfolgt das ambitionierte Ziel, 
den Datenschutz in Europa vollständig zu harmonisieren. Wegen des Vor
rangs der DS‑GVO trifft das durch Art. 1 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 
novellierte Thüringer Datenschutzgesetz keine eigenständigen Regelungen 
mehr. Vielmehr konkretisiert und ergänzt es mit seinen Regelungen die 
DS‑GVO, indem Öffnungsklauseln des europäischen Gesetzgebers genutzt 
und Umsetzungsaufträge erfüllt werden. Zugleich setzt der Gesetzgeber die 
Justizrichtlinie (JI-RL) um, mit welcher der Datenverarbeitung im Bereich 
der Strafverfolgung und Strafvollstreckung ein europäischer Rahmen vor
gegeben wird und die Besonderheiten der Justiz berücksichtigt werden.

Angesichts der dreifach gestuften Regelungsebenen EU, Bund und Land 
ist die Komplexität der datenschutzrechtlichen Vorschriften unvermeidbar. 
Allein schon aus diesem Grund bedarf es einer praxisorientierten Kom
mentierung des Thüringer Datenschutzgesetzes, die alle drei Regelungsebe
nen einbezieht. Dies gilt umso mehr, als der Thüringer Landesgesetzgeber 
durch Verweisung auf andere Landesgesetze im ThürDSG den Grad der 
Komplexität noch gesteigert hat. Zudem ist nicht immer und überall die 
Systematik des Regelungswerks erkennbar. Das ist schon deshalb proble
matisch, weil die Gerichte und Aufsichtsbehörden immer nur den von 
ihnen zu bearbeitenden datenschutzrechtlichen Einzelfall bewerten können. 
Die Herausgeber sowie die Autorinnen und Autoren sahen sich deshalb 
vor die Herausforderung gestellt, eine Dogmatik des Datenschutzrechts 
zu entwickeln, die der Leserschaft durch wissenschaftliche Systembildung 
den Rechtsstoff ordnet. Ziel des Kommentars ist es, das erforderliche 
Rechtsanwendungswissen zu verschaffen und so der Rechtspraxis den Weg 
zu weisen. Wir hoffen, dieser Herausforderung zu genügen, indem wir 
den Anwenderinnen und Anwendern einen Durchblick durch das „Rege
lungsgestrüpp“ verschaffen. Zugleich wird damit der Zersplitterung des 
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Rechts vorgebeugt. Diese Gefahr ist jedoch erst dann endgültig überwun
den, wenn sich aus der Fülle der Einzelfallentscheidungen eine anerkannte 
Dogmatik herausgebildet hat. Umso wichtiger ist ein Kommentar, der den 
Weg dafür bereitet, indem er die Zusammenhänge erläutert und schwer 
Verständliches nachvollziehbar aufbereitet. Es ist den Autorinnen und Au
toren bewusst, dass ihre Ansichten auf den Prüfstein gestellt werden. Gute 
Argumente müssen den besseren weichen. Deshalb nehmen die Herausge
ber sowie die Autorinnen und Autoren Hinweise und weiterführende Kri
tik gerne entgegen.

Die Autorenschaft stammt aus der Bundes- und Landesverwaltung, der 
Thüringer Landesaufsichtsbehörde sowie Justiz und Lehre. Die bunte Zu
sammensetzung hat unterschiedliche Sichtweisen auf Problemlagen eröff
net. Sie hat auch eine breite Spannweite von praktischen Erfahrungen in 
die Kommentierungen einfließen lassen. Das gereicht der Kommentierung 
zum Vorteil.

Die Herausgeber kennen die enormen Belastungen, welche die pandemi
schen Bedingungen bei der Abfassung der Beiträge hervorgerufen haben. 
Dass dennoch alle Autorinnen und Autoren ihre Kommentierungen er
brachten und sich die Zusammenarbeit dabei immer angenehm sowie 
zielführend gestaltete, ist nicht selbstverständlich. Auch dafür danken die 
Herausgeber.

Schließlich gilt ein besonderer Dank dem Nomos Verlag für dessen Initiati
ve, Kommentierungen zu den Landesdatenschutzgesetzen zu verlegen. Die
se unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten angesichts des engen Marktes 
sehr schwierige Entscheidung hat dieses Buch erst ermöglicht. Für ihre 
kompetente und freundliche Zusammenarbeit danken wir insbesondere 
Herrn Dr. Marco Ganzhorn und Frau Dr. Katharina König, welche das 
Projekt ganz überwiegend betreut hat. Beide hatten stets ein „offenes Ohr“ 
und standen uns mit Rat und Tat zur Seite, was allen Mitwirkenden die 
Arbeit sehr erleichterte.

Erfurt, im Januar 2023 Die Herausgeber

Vorwort
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